
Männer-Turn-Verein Mariendorf 1889 e.V.   

 

 

Satzung   

 

 
§  1 Der Verein 

 

(1) Der am 10. Dezember 1889 gegründete Verein führt den Namen 

„Männer-Turn-Verein Mariendorf 1889 e.V.“  

 

Er hat seinen Sitz in Berlin und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg 

eingetragen. 

 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§  2  Zweck des Vereins 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des 

Sports. Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung und Ausübung der Sportarten 

Gymnastik, Turnen, Volleyball und Badminton.  Der Verein fördert den Kinder-, Jugend-, 

Erwachsenen-, Breiten-, Wettkampf-, Gesundheits- und Seniorensport. 

Die Mitglieder nehmen am regelmäßigen Training und entsprechend ihrer Abteilungen an 

Wettkämpfen teil. 

 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(3) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 

werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§  3  Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 

(2) Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat   ein schriftliches Aufnahmegesuch zu stellen. 

Bei Minderjährigen ist die Zustimung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme 

erfolgt durch den Vorstand. Eine Ablehnung braucht nicht begründet zu werden. 

 

 

§  4  Ehrenmitgliedschaft 

 

(1) Vereinsmitglieder, die sich um den Verein verdient gemacht haben, können auf Antrag 

des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
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(2) Sie haben alle Rechte eines Mitgliedes. Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge. 

 

 

§  5   Passive Mitgliedschaft 

 

Auf Antrag an den Vorstand kann passives Mitglied werden, wer am aktiven Sportbetrieb 

nicht mehr teilnehmen kann. 

 

 

§  6   Verlust der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Löschung des Vereins. 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 

(2) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig. Die Kündigungsfrist 

beträgt einen Monat zum Quartalsende. 

 

(3) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden: 

 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

b) wegen Zahlungsrückstandes  mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz  

zweimaliger  Mahnung 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unsportlichen Verhaltens 

d) wegen unehrenhafter Handlungen. 

 

Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 

 

 

§  7   Maßregelungen 

 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordungen des Vorstandes oder der 

Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende 

Maßnahmen verhängt werden: 

 

a) Verweis   

b) Ausschluss. 

 

Der Bescheid  über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 

 

 

§  8  Beiträge 

 

(1) Jedes Mitglied zahlt für drei Monate im Voraus einen vom Vorstand festgesetzten Beitrag 

für seine Abteilung. 

 

(2) Neu eintretende Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr in Höhe eines monatlichen 

Mitgliedsbeitrages. 
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(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

 

§  9  Stimmrecht und Wählbarkeit 

 

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr. 

 

(2)  Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an den Mitgliederversammlungen      

       als  Gäste teilnehmen. 

 

(3)  Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

 

(4) Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder des 

Vereins. 

 

 

§  10   Organe 

 

Die Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

 

 

§ 11  Vorstand 

 

(1) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie der 

Vereinskassenwart. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von 

ihnen ist allein vertretungsberechtigt. 

 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen 

Abwesenheit seines Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die 

Angelegenheiten des Vereins, der Tätigkeit der Abteilungen und berichtet der 

Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte 

Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorsitzenden oder einen durch ihn 

Beauftragten geleitet. 

 

(4) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören 

 

a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

b) die Bewilligung von Ausgaben 

c) Aufnahme, Ausschluss und Maßregelung von Mitgliedern 

 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie 

      bleiben  im Amt, bis ein neuer Vorstand  gewählt ist. 
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§  12 Mitgliederversammlung 

 

 

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem 

Jahr einmal statt. Sie ist die wichtigste Mitgliederversammlung und zuständig für: 

 

a) Entgegennahme des Berichts des Vorstandes 

b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

c) Entlastung und Wahl des Vorstandes 

d) Satzungsänderungen 

e) Beschlussfassung über Anträge 

f) Ernennung/Abberufung von Ehrenmitgliedern 

g) Auflösung des Vereins 

 

Die Jahreshauptversammlung sollte im 1. Quartal des Kalenderjahres durchgeführt 

werden. 

 

(2)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a) der Vorstand  beschließt oder 

b) ein Viertel der  Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat. 

 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie  

geschieht in der Form einer schriftlichen Einladung. Zwischen dem Tage der 

Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 

Tagen liegen. 

 

(4) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung  

mitzuteilen. 

Diese muss folgende Punkte enthalten: 

a) Verlesung des Protokolls 

b) Berichte der Vereinsleitung 

c) Bericht der Kassenprüfer 

d) Entlastung des Vorstandes 

e) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

f) Anträge 

g) Verschiedenes 

 
 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

 

(6) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten  

Mitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des  

stellvertretenden  Vorsitzenden den Ausschlag. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der erschienenen  

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
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(7) Anträge können gestellt werden : 

a) vom Vorstand 

b)   von den Mitgliedern 

 

(8) Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 

Tage vor  der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind. 

Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt 

werden, wenn ihre Dringlichkeit durch Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit bejaht 

wird. Anträge auf Satzungsänderungen sind bis zum 31. Januar an den Vorstand 

einzureichen. 

 

 

§ 13  Abteilungen 

 

Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im 

Bedarfsfalle durch den  Vorstand  gegründet. Die sportlichen und finanziellen 

Angelegenheiten der Abteilungen werden durch den Vorstand geregelt. 

 

 

§  14  Protokollierung der Beschlüsse 

 

       Über die Mitgliederversammlung und  die Beschlüsse des Vorstandes ist jeweils ein  

Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten  

Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

      § 15  Kassenprüfung  

 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei  Mitglieder des Vereins  geprüft. 

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und  

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 

Vorstandes. 

 

 

     §  16  Auflösung des Vereins 

 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufende  

 Mitgliederversammlung mit Dreivierteln der erschienenen Stimmberechtigten. 

 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß  

 § 2 dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende      

 Verbindlichkeiten übersteigt, dem Landessportbund Berlin e.V. zu, der es  

 unmittelbar und ausschließlich für die in § 2 dieser Satzung aufgeführten Zwecke  

 zu verwenden hat. 
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Die bisherige Satzung vom 17. Mai 1977  wurde von der Mitgliederversammlung am  

18. Februar 2004  geändert und in der nun vorliegenden Form  beschlossen  und neugefasst. 

 

Die  Satzung vom 17. Mai 1977 wird hierdurch ungültig. 

 

 

Berlin-Mariendorf, den   18. Februar 2004 

 

 

1. Vorsitzender  stellvertretende Vorsitzende  Kassenwart 

gez. Helmut Konrad  gez. Hannelore Horn   gez. Christine Bishop 

 

 

 

 

 

 

 

 


